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BUNDESGERICHTSHOF 

IM NAMEN DES VOLKES 

URTEIL 

KZR 73/23 

Verkündet am: 

28. März 2025 

Küpferle 

Justizamtsinspektorin 

als Urkundsbeamtin 

der Geschäftsstelle 

in dem Rechtsstreit 

Nachschlagewerk: ja 
BGHZ: ja 
BGHR: ja 
JNeu: nein 
                                        
 
 Steinbruch 
 
GWB § 20 Abs. 1 Satz 1, § 19 Abs. 2 Nr. 1 
 
a) § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB bezweckt zu verhindern, dass marktmächtige Unter-

nehmen ihre vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierten Handlungsspiel-
räume zum Nachteil Dritter ausnutzen und dadurch das Marktgeschehen stö-
ren; die Bestimmung dient dagegen nicht dem einseitigen Sozialschutz und 
schützt den Marktteilnehmer auch nicht vor den Folgen geschäftlicher Fehl-
entscheidungen (Bestätigung von BGH, Urteile vom 23. Februar 1988 - KZR 
20/86, WuW/E BGH 2491 [juris Rn. 32] - Opel Blitz I; vom 19. Januar 1993 
- KZR 1/92, WuW/E BGH 2855 [juris Rn. 10] - Flaschenkästen). 

 
b) Für die Beurteilung, ob dem Unternehmen ausreichende und zumutbare Aus-

weichmöglichkeiten zur Verfügung stehen, kommt es grundsätzlich auf die 
Verhältnisse im Zeitpunkt der Behinderung oder Diskriminierung an. 
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c) Ob und inwieweit eine unternehmensbedingte Abhängigkeit in der Vergangen-
heit vom einen oder anderen Unternehmen verursacht worden ist, ist regelmä-
ßig erst bei der Interessenabwägung gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB zu be-
rücksichtigen. 

 
BGH, Urteil vom 28. März 2025 - KZR 73/23 - OLG Frankfurt am Main 
    LG Frankfurt am Main 
 
  

WesselburgA
Textfeld
a) Section 20(1) sentence 1 of the German Act against Restraints of Competition (GWB) aims to prevent undertakings with market power from exploiting their competitive leeway, which is insufficiently constrained by competition, to the detriment of third parties, thereby disturbing the market. The provision, however, does not serve the purpose of unilateral social protection and does not shield market participants from the consequences of business misjudgments (confirmation by the Federal Court of Justice, judgments of 23 February 1988 – KZR 20/86, WuW/E BGH 2491 [juris para. 32] – Opel Blitz I; of 19 January 1993 – KZR 1/92, WuW/E BGH 2855 [juris para. 10] – Flaschenkästen).

b) In assessing whether the undertaking has sufficient and reasonable alternative options available, the relevant circumstances are generally those prevailing at the time of the impediment or discrimination.

c) Whether and to what extent a dependency caused by the undertaking in the past was created by one company or another is generally only to be taken into account during the balancing of interests pursuant to Section 19(2) no. 1 GWB


Summary:

In its judgment, the German Federal Court of Justice addressed a case concerning the potential abuse of a dominant position by a company operating in the quarry market. The central issue was whether the company’s conditions unreasonably hindered other market participants and restricted their economic freedom. The court clarified that Section 20(1) of the German Act against Restraints of Competition (GWB) aims to protect the functioning of the market rather than shield individual participants from business risks or poor decisions. In assessing whether an undertaking has sufficient and reasonable alternatives, the relevant circumstances are those prevailing at the time of the impediment. Past dependencies on other companies are only taken into account during the balancing of interests under Section 19(2) No. 1 GWB. Overall, the BGH confirmed the narrow application of the abuse of dominance concept to situations where competition is genuinely affected, further specifying the evidentiary requirements for establishing such abuse
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Der Kartellsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung vom 

18. März 2025 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Kirchhoff, die Richterin 

Dr. Roloff, den Richter Dr. Tolkmitt, die Richterin Dr. Holzinger und den Richter 

Dr. Kochendörfer   

für Recht erkannt: 

Auf die Revision der Beklagten wird das Urteil des 1. Kartellsenats 

des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main vom 25. Juli 2023 inso-

weit aufgehoben, als die Beklagte verurteilt ist, es zu unterlassen, 

die Klägerin durch Pachtangebote für den Steinbruch R.          zu 

anderen Bedingungen als solchen, die anderen Interessenten ge-

boten werden, unbillig zu behindern oder ohne sachlich gerechtfer-

tigten Grund zu diskriminieren. Im Umfang der Aufhebung wird die 

Klage abgewiesen. 

Im Übrigen wird die Revision mit der klarstellenden Maßgabe zu-

rückgewiesen, dass die Beklagte verurteilt ist, es bei Meidung der 

angedrohten Ordnungsmittel zu unterlassen, die Klägerin durch 

1. die Verweigerung der Entgegennahme und der Kenntnisnahme 

von Angeboten der Klägerin für eine Pacht des Steinbruchs  

R.             sowie 

2. die Auswahl der Pächterin anhand des Kriteriums der Beseiti-

gung des Wettbewerbsverhältnisses zur Betreiberin des Stein-

bruchs B.               unbillig zu behindern sowie ohne sachlich ge-

rechtfertigten Grund gegenüber anderen Interessenten zu diskrimi-

nieren. 
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Die Kosten des Berufungsverfahrens tragen - insoweit unter Abän-

derung der Kostenentscheidung des Berufungsgerichts - die Kläge-

rin zu 7/9 und die Beklagte zu 2/9. Die Kosten des Revisionsverfah-

rens tragen die Klägerin zu 1/3 und die Beklagte zu 2/3. 

Von Rechts wegen 

Tatbestand: 

Die Parteien streiten darüber, ob die Beklagte die Klägerin bei der Neu-

vergabe des Pachtvertrags über einen Steinbruch beteiligen muss. Die Beklagte 

ist Eigentümerin des Waldes B, den sie vorwiegend als Forstbetrieb bewirtschaf-

tet. Sie ist ferner Verpächterin der im Wald befindlichen Steinbrüche B.            (im 

Folgenden: Steinbruch 1) und B-R (im Folgenden: Steinbruch 2). Steinbruch 1 ist 

bis 2045 an E verpachtet, die auch im Straßenbau tätig ist.  

Steinbruch 2 wurde vom Rechtsvorgänger der Beklagten (dieser und die 

Beklagte im Folgenden: Beklagte) mit Pachtvertrag vom 31. Januar 1963 an die 

Klägerin verpachtet. Die Klägerin gehört zur D-Gruppe, einem Familienunterneh-

men mit einem Gesamtjahresumsatz von etwa 20 Mio. €. Geschäftsgegenstand 

der Klägerin ist der Betrieb des Steinbruchs 2 als ihrer einzigen Betriebsstätte. 

Sie hat ein mit dem Pachtverhältnis endendes Erbbaurecht an den Flächen, auf 

denen sie mit den in ihrem Eigentum stehenden Betriebsmitteln eine Aufberei-

tungsanlage betreibt. Die Natursteinprodukte aus dem Steinbruch vertreibt sie an 

von ihr unabhängige Unternehmen, die insbesondere im Straßenbau tätig sind. 

Mit Vereinbarung vom 3. Dezember 1986 einigten sich die Parteien auf eine Fort-

setzung des Pachtverhältnisses bis zum 31. Januar 2023.  
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Die Klägerin und E haben bis 2014 beim Betrieb der Steinbrüche zusam-

mengearbeitet, sind seither aber im Wettbewerb zueinander tätig. Nach einem 

mit Zustimmung der Beklagten von der Klägerin betriebenen Planfeststellungs-

verfahren wurde mit Planfeststellungsbeschluss vom 16. Februar 2016 ein Rah-

menbetriebsplan festgestellt, der den Betrieb des Steinbruchs 2 bis 2038 gestat-

tet. Jedenfalls seit Ausspruch einer ersten Kündigung des Pachtvertrags vom 

26. Juni 2017 beabsichtigt die Beklagte, den Pachtvertrag mit der Klägerin zu 

beenden und auch den Steinbruch 2 an E zu verpachten. Da die Pachtzahlungen 

zum größten Teil umsatzabhängig sind, will sie durch den Ausschluss des Wett-

bewerbs zwischen den Steinbruchbetreibern höhere Pachteinnahmen erzielen. 

Es ist rechtskräftig festgestellt, dass eine zu diesem Zweck zum 31. Januar 2019 

ausgesprochene Kündigung unwirksam war (BGH, Beschluss vom 27. Septem-

ber 2022 - KZB 75/21, BGHZ 234, 288 - Kartellrecht im Schiedsverfahren). Vor 

dem Ende des Pachtvertrags mit der Klägerin zum 31. Januar 2023 schloss die 

Beklagte mit E einen verbindlichen Vorvertrag über die Verpachtung des Stein-

bruchs 2. Auf ein Schreiben der Klägerin vom 26. Juni 2021 mit der Aufforderung, 

die Neuverpachtung kartellrechtskonform und diskriminierungsfrei zu gestalten, 

antwortete sie nicht. 

Die Klägerin hat zunächst die Feststellung verlangt, dass die Beklagte ver-

pflichtet ist, den Steinbruch 2 erneut an sie zu den Bedingungen zu verpachten, 

die auch für E gelten. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen. In der Berufung 

hat die Klägerin hilfsweise unter anderem verlangt, die Beklagte zu verurteilen, 

es zu unterlassen, die Klägerin bei der Pächterauswahl für Steinbruch 2 unbillig 

zu behindern oder ohne sachlich gerechtfertigten Grund zu diskriminieren, insbe-

sondere durch Verweigerung der Entgegennahme oder Kenntnisnahme von An-

geboten (im folgenden Antrag 1), Auswahl anhand unsachlicher Kriterien wie der 

Beseitigung des Wettbewerbsverhältnisses zu E (im folgenden Antrag 2), sowie 
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Angebote für eine Pacht durch die Klägerin zu anderen Konditionen, als sie an-

deren Bietern geboten werden (im folgenden Antrag 3). Das Berufungsgericht hat 

dem Hilfsantrag wegen der Anträge 1 bis 3 stattgegeben und die Berufung im 

Übrigen zurückgewiesen. Mit der vom Senat zugelassenen Revision begehrt die 

Beklagte weiterhin die vollständige Abweisung der Klage. 

 

Entscheidungsgründe: 

Die Revision hat hinsichtlich der Verurteilung wegen des Antrags 3 Erfolg 

und bleibt im Übrigen erfolglos.  

I. Das Berufungsgericht hat zur Begründung seiner Entscheidung 

(WuW 2023, 625) - soweit hier erheblich - ausgeführt, die Klägerin habe gegen 

die Beklagte gemäß § 33 Abs. 1, 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Nr. 1, § 20 

Abs. 1 Satz 1 GWB einen Anspruch darauf, an der Neuvergabe diskriminierungs-

frei beteiligt zu werden. Die Klägerin sei auf dem relevanten Markt der Bereitstel-

lung von Flächen für den Betrieb von Steinbrüchen, auf dem sie als Nachfragerin 

und die Beklagte als Anbieterin aufträten, unternehmensbedingt abhängig. Ihr 

Geschäft sei standortgebunden, sie habe den Steinbruch mit dem notwendigen 

Gerät ausgestattet, und ihr stehe keine ausreichende und zumutbare Ausweich-

möglichkeit zur Verfügung. Es bestehe ein deutliches Ungleichgewicht zwischen 

der Marktmacht der Parteien. Die Klägerin habe kein anderes Grundstück, wäh-

rend die Beklagte über einen anderen übernahmewilligen Betreiber verfüge. Fer-

ner sei nicht ersichtlich, dass die Beklagte durch die eine oder andere Gestaltung 

erheblich oder wie die Klägerin existenzbedrohend beeinträchtigt werde. Es 

komme nur auf die heutigen Gegebenheiten an. Außer Betracht bleibe, dass die 

Klägerin den Steinbruch seit langer Zeit habe ausbeuten können und die ihr für 

eine Amortisation ihrer Investitionen zur Verfügung stehende Zeit gekannt habe. 
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Danach müsse die Beklagte die Entscheidung, wem sie den Steinbruch ver-

pachte, unter gleichberechtigter Einbeziehung der Klägerin treffen. Damit unver-

einbar sei das mit den Anträgen 1 und 3 beanstandete Verhalten, nämlich eine 

Verweigerung der Entgegennahme sowie Kenntnisnahme der Angebote der Klä-

gerin und eine Unterscheidung nach möglichen Pächtern bei eigenen Angeboten 

der Beklagten. 

Ferner sei das mit dem Antrag 2 beanstandete Verhalten zu untersagen. 

Das folge schon aus § 1 GWB, denn spätestens mit Abschluss eines Pachtver-

trags zwischen der Beklagten und E liege ein Verstoß gegen § 1 GWB vor. Be-

troffen sei insoweit nicht der Markt der Bereitstellung von Flächen für den Betrieb 

von Steinbrüchen, sondern der Markt oder die Märkte für gebrochenen Stein, auf 

denen die Klägerin und E unmittelbare Wettbewerber seien. Aufgrund des Par-

teivorbringens stehe fest, dass der Pachtvertrag eine spürbare Wettbewerbsbe-

schränkung bewirken werde, ohne dass es auf die sachliche und räumliche Ab-

grenzung des relevanten Marktes ankomme. Es sei unstreitig, dass die Beseiti-

gung der Konkurrenz auf mindestens einem der Märkte, auf denen der gebro-

chene Stein vermarktet werde, zu einer Wettbewerbsbeeinträchtigung führen 

werde.  

II. Das hält der rechtlichen Nachprüfung im Ergebnis stand, soweit die 

Beklagte verurteilt ist, es zu unterlassen, die Klägerin durch die Verweigerung 

der Entgegennahme und der Kenntnisnahme von Angeboten der Klägerin für 

eine Pacht des Steinbruchs 2 sowie durch die Auswahl der Pächterin anhand des 

Kriteriums der Beseitigung des Wettbewerbsverhältnisses zur Betreiberin des 

Steinbruchs B.               unbillig zu behindern sowie ohne sachlich gerechtfertig-

ten Grund zu diskriminieren. Die Klägerin hat aber keinen Anspruch darauf, dass 

ihr die Beklagte die Pacht des Steinbruchs 2 zu den gleichen Bedingungen an-

zubieten hat wie allen anderen Interessenten. 
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1. Zutreffend und von der Revision unbeanstandet ist das Berufungs-

gericht davon ausgegangen, dass der Unterlassungsantrag nach den dafür gel-

tenden Maßgaben (vgl. BGH, Urteile vom 29. April 2010 - I ZR 202/07, WRP 

2010, 1030 [juris Rn. 21] - Erinnerungswerbung im Internet; vom 5. Oktober 2010 

- I ZR 46/09, WM 2011, 665 Rn. 10 - Verbotsantrag bei Telefonwerbung; vom 

14. Juli 2022 - I ZR 97/21, WRP 2022, 1246 Rn. 12 - dortmund.de) ausreichend 

bestimmt ist.  

a) Zwar wiederholt er in seinem abstrakten Teil lediglich den Geset-

zeswortlaut ("unbillig zu behindern", "ohne sachlichen Grund zu diskriminieren"). 

Durch den "Insbesondere"-Zusatz hat die Klägerin aber deutlich gemacht, ge-

gen welche Handlungen sich der abstrakte Antragsteil richtet. Der mit "insbeson-

dere" eingeleitete Teil eines Unterlassungsantrags kann grundsätzlich zwei 

Funktionen haben. Zum einen kann er der Erläuterung des in erster Linie bean-

tragten abstrakten Verbots dienen, indem er beispielhaft verdeutlicht, was unter 

der im abstrakten Antragsteil genannten Verletzungsform zu verstehen ist. Zum 

anderen kann der Kläger auf diese Weise deutlich machen, dass Gegenstand 

seines Begehrens nicht allein ein umfassendes, abstrakt formuliertes Verbot ist, 

sondern dass er, falls er damit nicht durchdringt, jedenfalls die Unterlassung des 

konkret beanstandeten Verhaltens begehrt (st. Rspr., vgl. BGH, Urteile vom 

5. November 2015 - I ZR 50/14, GRUR 2016, 705 Rn. 13 - ConText; vom 31. Ok-

tober 2018 - I ZR 73/17, GRUR 2019, 82 Rn. 21 - Jogginghosen, jeweils mwN). 

Vorliegend ist mit dem Berufungsgericht davon auszugehen, dass die mit den 

Anträgen 1 bis 3 angegriffenen Verhaltensweisen als abschließende Konkretisie-

rungen des Anspruchs auf diskriminierungsfreie Neuverpachtung des Stein-

bruchs 2 aufzufassen sind. Die Klägerin erstrebt mit dem Hilfsantrag kein 

darüberhinausgehendes, allgemeines Verbot, von der Beklagten nicht unbillig 

behindert sowie ohne sachlich gerechtfertigten Grund gegenüber anderen Inte-

ressenten diskriminiert zu werden, was mangels Bestimmtheit unzulässig wäre. 
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b) Der "Insbesondere"-Zusatz muss allerdings ebenfalls dem Be-

stimmtheitsgebot entsprechen (BGH, Urteil vom 2. Februar 2012 - I ZR 81/10, 

GRUR 2012, 945 Rn. 22 - Tribenuronmethyl). Auch das ist hier der Fall. Die zu 

unterlassenden Verhaltensweisen werden in den Anträgen 1 bis 3 hinreichend 

konkret beschrieben. Das gilt auch für den Antrag 2, mit dem sich die Klägerin 

gegen eine Auswahl der Pächterin anhand unsachlicher Kriterien wie der Besei-

tigung des Wettbewerbsverhältnisses zu E wendet. Diesen Antrag hat das Beru-

fungsgericht - von der Revision unbeanstandet - dahingehend ausgelegt, dass 

das Kriterium der Beseitigung des Wettbewerbsverhältnisses zu E als Konkreti-

sierung zu verstehen ist. Er bezieht sich also nicht allgemein auf eine Auswahl 

anhand unsachlicher Kriterien, was dem Bestimmtheitsgrundsatz nicht genügen 

würde. Die Auslegung des Berufungsgerichts entspricht der Rechtsprechung des 

Bundesgerichtshofs, wonach das Wort "wie" im Klageantrag auch als Konkreti-

sierung, nicht nur als Beispiel verwendet werden kann (BGH, Beschluss vom 

11. Juli 2024 - I ZR 152/23, GRUR 2024, 1836 Rn. 17 bis 20). 

2. Das Berufungsgericht hat einen Anspruch der Klägerin auf Unter-

lassung der mit den Anträgen 1 und 2 verfolgten Verhaltensweisen gemäß § 33 

Abs. 1, 2 in Verbindung mit § 19 Abs. 2 Nr. 1, § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB im Ergeb-

nis zu Recht bejaht. Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB in der hier maßgeblichen und 

seit dem 19. Januar 2021 geltenden Fassung gilt das Verbot der unbilligen Be-

hinderung und Diskriminierung gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB auch für Unter-

nehmen und Vereinigungen von Unternehmen, soweit von ihnen andere Unter-

nehmen als Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder ge-

werblichen Leistungen in der Weise abhängig sind, dass ausreichende und zu-

mutbare Möglichkeiten, auf dritte Unternehmen auszuweichen, nicht bestehen 

und ein deutliches Ungleichgewicht zur Gegenmacht der anderen Unternehmen 

besteht (relative Marktmacht). 
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a) Die Parteien sind - wovon das Berufungsgericht zu Recht ausge-

gangen ist - Unternehmen im Sinn von § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB. Nach dem für 

das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen maßgeblichen funktionalen Un-

ternehmensbegriff wird die Unternehmenseigenschaft durch jede selbständige 

Tätigkeit im geschäftlichen Verkehr begründet, die auf den Austausch von Waren 

oder gewerblichen Leistungen gerichtet ist, und sich nicht auf die Deckung des 

privaten Lebensbedarfs beschränkt (BGH, Beschluss vom 16. Januar 2008 - KVR 

26/07, BGHZ 175, 333 Rn. 21 mwN - Kreiskrankenhaus Bad Neustadt; Hetmank 

in BeckOK Kartellrecht, 15. Edition, § 20 GWB Rn. 21; Markert/Podszun in  

Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 7. Aufl., § 20 GWB Rn. 12; Zimmer in 

Immenga/Mestmäcker, aaO, § 1 GWB Rn. 24). Das ist hier sowohl für die Bewirt-

schaftung des Waldes einschließlich der Verpachtung der darin gelegenen Stein-

brüche als auch für deren Betrieb zu bejahen. 

b) Als sachlich relevanten Markt hat das Berufungsgericht rechtsfeh-

lerfrei den Markt für Grundstücke angesehen, die sich für den Betrieb von Stein-

brüchen eignen. Die Abhängigkeit im Sinn von § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB muss 

sich auf die Stellung der als abhängig in Betracht gezogenen Unternehmen als 

Anbieter oder Nachfrager einer bestimmten Art von Waren oder gewerblichen 

Leistungen, also auf einen bestimmten abgegrenzten Markt, beziehen (vgl. BGH, 

Urteil vom 13. November 1990 - KZR 25/89, WuW/E BGH 2683 [juris Rn. 10 f.] 

- Zuckerrübenanlieferungsrecht; Beschluss vom 12. Juli 2013 - KVR 11/12, 

WuW/E DE-R 3967 Rn. 18 - Rabattstaffel; Westermann in MüKoWettbR, 4. Aufl., 

§ 20 GWB Rn. 22). Der zutreffenden Annahme des Berufungsgerichts ist die Re-

vision nicht entgegengetreten. 
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c) Das Berufungsgericht hat auch im Ergebnis zutreffend angenom-

men, dass die Klägerin als Pächterin von der Beklagten als Verpächterin im Sinn 

von § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB abhängig ist. Zu Recht macht zwar die Revision 

geltend, dass es für die Anerkennung einer unternehmensbedingten Abhängig-

keit beim vertraglich vorgesehenen Ende eines Pachtvertrags über ein Ge-

schäftsgrundstück in der Regel keine kartellrechtliche Begründung geben wird. 

Regelmäßig wird es sich um eine rein bilaterale Vertragsbeziehung ohne eine 

über die vertragstypische Bindung hinausgehende Wettbewerbsrelevanz han-

deln, die den Regeln des Zivilrechts unterworfen und bei der der Ausgleich von 

Härten Aufgabe des Zivilrechts ist (vgl. Taube, Das Diskriminierungs- und Behin-

derungsverbot für "relativ marktstarke" Unternehmen, 2006, S. 193 bis 196; 

Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 7. Aufl., § 20 

GWB Rn. 21, 39 "Fälle von Systembehinderungen und -diskriminierungen"; siehe 

auch Heuchert, Die Normadressaten des § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB - Eine ökono-

mische Analyse des Rechts, 1987, S. 26 f.; Wagner-von Papp in Bien, Das deut-

sche Kartellrecht nach der 8. GWB-Novelle, 2013, S. 101 f., S. 149 bis 153). Auf 

der vom Berufungsgericht festgestellten Sachverhaltsgrundlage ist hier indes die 

Annahme gerechtfertigt, dass die Klägerin von der Beklagten im Sinn des § 20 

Abs. 1 Satz 1 GWB unternehmensbedingt abhängig ist.  

aa) Die Vorschrift soll verhindern, dass marktmächtige Unternehmen 

ihre vom Wettbewerb nicht hinreichend kontrollierten Handlungsspielräume zum 

Nachteil Dritter ausnutzen und dadurch das Marktgeschehen stören. Sie beruht 

auf § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB aF, der 1973 in das Gesetz gegen Wettbewerbsbe-

schränkungen eingefügt wurde. § 26 Abs. 2 Satz 2 GWB sollte Diskriminierungs-

fälle aufgrund von Angebots- oder Nachfragemacht erfassen, in denen das dis-

kriminierende Unternehmen nicht marktbeherrschend ist.  
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(1) Der Gesetzgeber wollte aufgrund der Ölkrise 1973 insbesondere 

eine Lieferverweigerung von Mineralölkonzernen gegenüber freien Tankstellen 

unterbinden ("mangelbedingte Abhängigkeit"; vgl. Taube, aaO, S. 43, 191 f.; Heu-

chert, aaO, S. 111 ff.). Die Vorschrift sollte ferner vor dem Hintergrund der Ab-

schaffung der Preisbindung verhindern, dass Markenartikelhersteller durch einen 

gezielten selektiven Vertrieb oder Rabattierungen die Preise weiterhin (faktisch) 

binden ("sortimentsbedingte Abhängigkeit"; vgl. nur BGH, Urteile vom 30. Juni 

1981 - KZR 11/80, WRP 1981, 638 [juris Rn. 33] - Allkauf-Saba; vom 22. Januar 

1985 - KZR 35/83, WuW/E BGH 2125 [juris Rn. 18] - Technics; vom 16. Dezem-

ber 1986 - KZR 25/85, WuW/E 2351 [juris Rn. 39] - Belieferungsunwürdige Ver-

kaufsstätten II; vom 24. März 1987 - KZR 39/85, WuW/E BGH 2419 [juris Rn. 13] 

- Saba-Primus; vom 12. Mai 1998 - KZR 23/96, WuW/E DE-R 206 [juris Rn. 27] 

- Depotkosmetik; vom 9. Mai 2000 - KZR 28/98, WUW/E DE-R 481 [juris Rn. 19] 

- Designer-Polstermöbel; Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, Wettbe-

werbsrecht, 7. Aufl., § 20 GWB Rn. 28 bis 36).  

(2) Die Gesetzesbegründung nimmt weiter eine Abhängigkeit durch 

eine langjährige Geschäftsverbindung in den Blick, die entstehen kann, wenn 

sich ein Unternehmen auf den nachgefragten Artikel besonders eingestellt und 

seinen Geschäftsbetrieb darauf eingerichtet hat ("unternehmensbedingte Abhän-

gigkeit"; Unterrichtung des Ausschusses für Wirtschaft (9. Ausschuss) vom 

13. Juni 1973, BT-Drucks. 7/765, S. 9 f.; Taube, aaO, S. 31 f.; Markert/Podszun 

in Immenga/Mestmäcker, aaO, § 20 GWB Rn. 8). Danach kann eine unterneh-

mensbedingte Abhängigkeit vorliegen, wenn ein Unternehmen sich hinsichtlich 

seines Bezugs oder Vertriebs längerfristig auf einen Vertragspartner festgelegt 

hat (Nothdurft in Bunte, Kartellrecht, 14. Aufl., § 20 GWB Rn. 54 bis 58; 

Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, aaO, § 20 Rn. 37 bis 39). Eine unter-

nehmensbedingte Abhängigkeit ist vom Bundesgerichtshof angenommen wor-

17 
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den, wenn ein Händler sich so stark auf den Verkauf von Produkten eines be-

stimmten Kraftfahrzeugherstellers ausgerichtet hat, dass er nur unter Inkauf-

nahme erheblicher Wettbewerbsnachteile auf die Vertretung eines anderen Her-

stellers überwechseln kann (BGH, Urteile vom 23. Februar 1988 - KZR 20/86, 

WuW/E BGH 2491 [juris Rn. 25] - Opel-Blitz I; vom 21. Februar 1995 - KZR 33/93, 

WuW/E BGH 2983 [juris Rn. 28] - Kfz-Vertragshändler; zur Abhängigkeit eines 

Bierverlegers von einer Brauerei vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 16. Oktober 

1979 - U (Kart) 7/79, WuW/E OLG 2133; zu Franchisesystemen und Alleinbe-

zugsverpflichtungen vgl. auch LG Köln, 28. Oktober 2005 - 81 O (Kart) 5/05, juris 

Rn. 59; Bueren/Wolf-Posch/Picht, ZWeR 2021, 173, 178). Diese Rechtsprechung 

hat der Bundesgerichtshof ausgedehnt auf das Verhältnis eines Kraftfahrzeug-

herstellers zu einer mit ihm vertraglich verbundenen Werkstatt (BGH, Urteile vom 

28. Juni 2005 - KZR 26/04, WuW/E DE-R 1621 [juris Rn. 15] - Qualitative Selek-

tion; vom 30. März 2011 - KZR 6/09, BGHZ 189, 94 Rn. 26 - MAN-Vertragswerk-

statt) oder zu einem auf Fahrzeuge des Herstellers spezialisierten Tuning-Unter-

nehmen (BGH, Urteil vom 6. Oktober 2015 - KZR 87/13, WRP 2016, 229 Rn. 53 

bis 55 - Porsche-Tuning). Auch wenn die Abhängigkeit im Wege einer autonomen 

Bezugskonzentration (ohne vertragliche Vereinbarung) selbst geschaffen wor-

den ist, kann eine unternehmensbedingte Abhängigkeit in einem solchen Fall je-

denfalls dann vorliegen, wenn die Ausrichtung des Geschäftsmodells erheblich 

über eine bloß einseitige Spezialisierung hinausgeht und etwa den Erwerb be-

sonderen, markenspezifischen Know-hows umfasst, das für eine wertschöpfende 

Tätigkeit im Zusammenhang mit den Instandsetzungs- und Wartungsdienstleis-

tungen erforderlich ist (BGH, WRP 2016, 229 Rn. 54 - Porsche-Tuning; vom 

26. Januar 2016 - KZR 41/14, WuW 2016, 433 Rn. 28 - Jaguar-Vertragswerk-

statt; Kirchhoff, WuW 2016, 459, 460). 
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(3) Sinn und Zweck von § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB ist demnach, über 

den Kreis der marktbeherrschenden Unternehmen hinaus Störungen des Wett-

bewerbs durch andere marktstarke Unternehmen zu verhindern, soweit sie durch 

einen Missbrauch wirtschaftlicher Macht hervorgerufen werden. Ein Unterneh-

men kann, auch wenn es nicht marktbeherrschend ist, eine solch starke Stellung 

auf dem Markt einnehmen, dass von ihm Störungen des Marktgeschehens aus-

gehen, wie sie auch durch das für marktbeherrschende Unternehmen geltende 

Behinderungs- und Diskriminierungsverbot bekämpft werden sollen. Marktstar-

ken Unternehmen wird daher dieselbe Einschränkung der Freiheit der Vertrags-

gestaltung auferlegt (BGH, Urteil vom 20. November 1975 - KZR 1/75, NJW 

1976, 801 [juris Rn. 18] - Rossignol; Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, 

Wettbewerbsrecht, 7. Aufl., § 20 GWB Rn. 8 f.). 

bb)  § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB dient dagegen nicht dem einseitigen So-

zialschutz und schützt den Marktteilnehmer auch nicht vor den Folgen geschäft-

licher Fehlentscheidungen (vgl. BGH, Urteile vom 26. Mai 1981 - KZR 22/80, 

BGHZ 80, 371 [juris Rn. 37] - Privatgleisanschluss; WuW/E BGH 2491 [juris 

Rn. 32] - Opel Blitz I; vom 19. Januar 1993 - KZR 1/92, WuW/E BGH 2855 [juris 

Rn. 10] - Flaschenkästen; Nothdurft in Bunte, Kartellrecht, 14. Aufl., § 20 GWB 

Rn. 55, § 19 GWB Rn. 347; Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, Wettbe-

werbsrecht, 7. Aufl., § 20 GWB Rn. 9; Westermann in MüKoWettbR, 4. Aufl., § 20 

GWB Rn. 3). Eingriffe in die Vertragsfreiheit können nur durch den verfassungs-

rechtlichen und gesetzlich verankerten wettbewerbspolitischen Zweck gerecht-

fertigt werden, die Ausnutzung von nicht mehr hinnehmbaren Marktungleichge-

wichten zu verhindern (Nothdurft in Bunte, Kartellrecht, 14. Aufl., § 20 GWB 

Rn. 2; Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 7. Aufl., 

§ 20 GWB Rn. 9, 39). Den anerkannten Anwendungsfällen der relativen Markt-

macht gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB ist daher gemeinsam, dass sie der Gefahr 

einer Störung des Marktgeschehens entgegenwirken und aus diesem Grund 
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wettbewerbsrelevant sind. So fördert die aus der Anwendung des Behinderungs- 

und Diskriminierungsverbots folgende Belieferungspflicht bei sortimentsbeding-

ter Abhängigkeit den Wettbewerb auf Händlerebene; die quotale Belieferungs-

pflicht bei mangelbedingter Abhängigkeit begegnet der Gefahr, dass diejenigen 

Unternehmen, die mit ihren Lieferanten nicht vertikal verbunden sind - wie etwa 

freie Tankstellen im Gegensatz zu den Tankstellen der Mineralölkonzerne - aus 

dem Markt ausscheiden müssen, wenn im Mangelfall Lieferanten die mit ihnen 

verbundenen Unternehmen bevorzugen. In den Fällen der unternehmensbeding-

ten Abhängigkeit verhindert § 20 Abs. 1 Satz 1 GWB Störungen des Marktge-

schehens, die durch das Ausscheiden des abhängigen Unternehmens aus dem 

- oder die Schwächung seiner Marktstellung im - Wettbewerb mit dem relativ 

marktmächtigen Unternehmen selbst (BGH, WRP 2016, 229 Rn. 64 - Porsche-

Tuning) oder mit anderen vom relativ marktmächtigen Unternehmen belieferten 

Unternehmen entstünden.  

cc) Danach hat das Berufungsgericht eine unternehmensbedingte Ab-

hängigkeit der Klägerin vom von der Beklagten gepachteten Steinbruch unter den 

besonderen Umständen des vorliegenden Falls zu Recht bejaht.  

(1) Zutreffend ist das Berufungsgericht davon ausgegangen, dass es 

für die Beurteilung der dem Unternehmen zur Verfügung stehenden ausreichen-

den und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten grundsätzlich auf die Verhältnisse 

im Zeitpunkt der Behinderung oder Diskriminierung ankommt. Damit ist regelmä-

ßig erst bei der Interessenabwägung gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB zu berück-

sichtigen, ob und inwieweit eine unternehmensbedingte Abhängigkeit in der Ver-

gangenheit vom einen oder anderen Unternehmen verursacht wurde (BGH, 

WRP 2016, 229 Rn. 54 - Porsche-Tuning; WuW 2016, 433 Rn. 28 - Jaguar-Ver-

tragswerkstatt; Markert/Podszun in Immenga/Mestmäcker, Wettbewerbsrecht, 

7. Aufl., § 20 GWB Rn. 18; Westermann in MüKoWettbR, 4. Aufl., § 20 GWB 

Rn. 26). Allerdings kann bereits eine unternehmensbedingte Abhängigkeit zu 
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verneinen sein, wenn ein Unternehmen wegen einer eindeutig ihm allein zuzu-

rechnenden geschäftlichen Fehlentscheidung oder wegen einer bloß einseitigen 

Spezialisierung (lediglich) vorübergehende Nachteile hinnehmen muss (BGH, 

WuW/E BGH 2855 [juris Rn. 10] - Flaschenkästen; Kirchhoff, WuW 2016, 459, 

460). 

(2) Das Berufungsgericht hat zu Recht angenommen, dass der Kläge-

rin keine ausreichenden und zumutbaren Ausweichmöglichkeiten zur Verfügung 

stehen. Die Klägerin hat ihren Geschäftsbetrieb vollständig auf die Ausbeutung 

des gepachteten Steinbruchs ausgerichtet. Sie gewinnt aus dem Steinbruch die 

Natursteine, deren Vertrieb den Kern ihres Geschäfts bildet. Aufgrund ihrer auf 

den Steinbruch ausgerichteten Betriebsanlagen, der darauf bezogenen berg-

rechtlichen Zulassungen (vgl. BGHZ 234, 288 Rn. 22, 28 - Kartellrecht im 

Schiedsverfahren) und damit der Ortsgebundenheit ihres Geschäfts ist sie vom 

Pachtgrundstück vollständig abhängig und muss ihren Betrieb einstellen, wenn 

der Pachtvertrag nicht verlängert wird. Der Pachtvertrag über den Steinbruch, der 

das Nutzungsrecht zum Abbau der dort gelegenen Natursteine gewährt und er-

hebliche standortspezifische Investitionen sowie besondere standortspezifische 

Kenntnisse erfordert, steht damit einer besonderen Lieferbeziehung gleich, so 

dass das Geschäftsmodell der Klägerin über eine bloß einseitige Spezialisierung 

hinausgeht. Es handelt sich beim Pachtgegenstand nicht lediglich um das Ge-

schäftsgrundstück der Klägerin, von dem aus sie ihren auf den Bezug oder Ver-

trieb von (anderen) Waren gerichteten Geschäftsbetrieb führt. Da nach den Fest-

stellungen des Berufungsgerichts der Betrieb eines Steinbruchs zahlreicher Ge-

nehmigungen bedarf, deren Erhalt zusammen mit der Vorbereitung des Abbaus 

zehn bis fünfzehn Jahre in Anspruch nimmt und Kosten von etwa 15 Mio. € ver-

ursacht, kann die Klägerin - ohne dass es insoweit auf die vom Berufungsgericht 

nicht vorgenommene räumliche Marktabgrenzung ankommt - ihren Betrieb nicht - 

auch nicht unter Inkaufnahme von zumutbaren Nachteilen wie etwa einer vor-
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übergehenden Einstellung ihres Geschäftsbetriebs - auf ein anderes Grundstück 

verlagern. Der Annahme einer unternehmensbedingten Abhängigkeit steht dabei 

nicht entgegen, dass die Klägerin dazu in der Vergangenheit möglicherweise 

selbst beigetragen hat, weil sie sich von der Beklagten im Zuge des von ihr be-

triebenen Planfeststellungverfahrens bis 2016 keine Option auf eine Verlänge-

rung des Pachtvertrags hat einräumen lassen. Dass die Klägerin sich auf diese 

Weise hätte absichern können, stellt ihre Abhängigkeit von der Beklagten nicht 

in Frage. Dies ist vielmehr bei der gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB durchzuführen-

den Interessenabwägung zu berücksichtigen. 

(3) Das Berufungsgericht ist ferner zutreffend davon ausgegangen, 

dass der Klägerin vor diesem Hintergrund auch keine gemäß § 20 Abs. 1 Satz 1 

GWB zu berücksichtigende Gegenmacht zukommt, die ihrer Abhängigkeit entge-

genstehen könnte (vgl. BGH, Beschluss vom 23. Januar 2018 - KVR 3/17, WuW 

2018, 209 Rn. 26 - Hochzeitsrabatte). Dem ist die Revision nicht entgegengetre-

ten; es ist angesichts der festgestellten Jahresumsätze der D-Gruppe, die etwa 

die (parallele) Entwicklung eines (weiteren) Steinbruchs angesichts der dafür 

nach den Feststellungen des Berufungsgerichts anfallenden Kosten nicht erlaubt 

hätten, auch sonst nicht ersichtlich.    

(4) Schließlich besteht unter den besonderen Umständen des vorlie-

genden Falls auch die Gefahr einer wettbewerbsrelevanten Störung des Markt-

geschehens. Beim Pachtvertrag über den Steinbruch 2 handelt es sich nicht um 

eine rein bilaterale Vertragsbeziehung ohne eine über die vertragstypische Bin-

dung hinausgehende Wettbewerbsrelevanz, die den Regeln des Zivilrechts un-

terworfen und bei der der Ausgleich von Härten Aufgabe des Zivilrechts ist. Denn 

die Beklagte ist nicht nur Verpächterin des Steinbruchs 2, sondern gleichzeitig 

Verpächterin des Steinbruchs 1 an die E, die mit der Klägerin auf dem nachgela-

gerten Markt für den Vertrieb von Natursteinen im Wettbewerb steht. Die gegen-
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über der Klägerin bestehende Machtstellung der Beklagten ist daher wettbe-

werbsrelevant, weil sie auf dem nachgelagerten Markt für den Vertrieb von Na-

tursteinen das Marktgeschehen stören kann.  

d) Das Berufungsgericht hätte - wie die Revision zu Recht rügt - einen 

Anspruch der Klägerin auf Unterlassung der unbilligen Behinderung und unzu-

lässigen Diskriminierung gemäß § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB aber nicht mit der von 

ihm gegebenen Begründung bejahen dürfen. 

aa) Die Verweigerung der Entgegennahme von Angeboten der Klägerin 

durch die Beklagte und die Auswahl der Pächterin anhand des Kriteriums der 

Beseitigung des Wettbewerbsverhältnisses zu E stellen eine Behinderung und 

Diskriminierung der Klägerin dar. Ob die Behinderung unbillig ist oder die Diskri-

minierung ohne sachlichen Grund erfolgt, ist aufgrund einer Gesamtwürdigung 

und umfassenden Abwägung aller beteiligten Interessen zu beurteilen, die sich 

an der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes 

gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu orientieren hat (st. Rspr., vgl. nur BGH, 

Urteile vom 19. März 1996 - KZR 1/95, WuW/E BGH 3058 [juris Rn. 31] - Pay-

TV-Durchleitung; vom 31. Januar 2012 - KZR 65/10, WuW/E DE-R 3549 Rn. 29 

- Werbeanzeigen; vom 23. Januar 2018 - KZR 48/15, WuW 2018, 326 Rn. 34 

- Vertragswerkstatt). 

bb) Eine Gesamtwürdigung und Interessenabwägung hat das Beru-

fungsgericht nicht vorgenommen. Es geht davon aus, dass der Klägerin (allein) 

aufgrund ihrer Abhängigkeit ein Anspruch auf Unterlassung der mit dem Antrag 

1 beanstandeten Verhaltensweise zustehe. Auch im Hinblick auf den mit dem 

Antrag 2 geltend gemachten Unterlassungsanspruch fehlt es an einer Gesamt-

würdigung und Interessenabwägung. Soweit das Berufungsgericht diesen mit 

dem Hinweis darauf bejaht, dass die Beklagte und E durch den Abschluss eines 
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Pachtvertrags gegen § 1 GWB verstießen, könnte sich aus einem etwaigen Ver-

stoß gegen § 1 GWB in Verbindung mit § 33 Abs. 1 GWB allenfalls ein Anspruch 

auf Unterlassung des Abschlusses eines Pachtvertrags zwischen der Beklagten 

und E ergeben, den die Klägerin im vorliegenden Verfahren aber nicht geltend 

macht.  

e) Auf der Grundlage der vom Berufungsgericht getroffenen Feststel-

lungen ist seine Entscheidung hinsichtlich der Anträge 1 und 2 aber im Ergebnis 

zutreffend (§ 561 ZPO). Hat das Berufungsgericht die erforderliche Gesamtwür-

digung nicht vorgenommen oder erweist sie sich als fehlerhaft, so kann das Re-

visionsgericht, wenn es weiterer tatsächlicher Feststellungen nicht bedarf und 

eine fehlerfreie Gesamtwürdigung nur ein Ergebnis zulässt, eine abschließende 

Entscheidung in der Sache treffen (vgl. BGH, Beschlüsse vom 20. April 2010 

- KVR 1/09, WuW/E DE-R 2905 Rn. 81 - Phonak/GN Store; vom 6. Dezember 

2011 - KVR 95/10, BGHZ 192, 18 Rn. 84 - Total/OMV; Urteile vom 30. September 

2003 - VI ZR 89/02, BGHZ 156, 206 [juris Rn. 22]; vom 29. März 2017 - VIII ZR 

45/16, BGHZ 214, 269 Rn. 51 mwN; vom 7. April 2022 - I ZR 5/21, WRP 2022, 

720 Rn. 39 bis 52 - Kinderzahnärztin). Diese Voraussetzungen liegen im Streitfall 

vor. 

aa) Ausgangspunkt der vorzunehmenden umfassenden Abwägung der 

Interessen ist im vorliegenden Fall der aus der Eigentumsfreiheit (Art. 14 Abs. 1 

GG) und der unternehmerischen Handlungsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 Satz 1 GG) 

abzuleitende Grundsatz, dass das Behinderungs- und Diskriminierungsverbot 

des § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB den Normadressaten grundsätzlich nicht daran hin-

dert, bei seiner unternehmerischen Tätigkeit über sein Eigentum so zu verfügen, 

wie er dies für wirtschaftlich sinnvoll und richtig erachtet. Kern des Eigentums-

rechts ist die Befugnis, das Eigentum wirtschaftlich zu nutzen und andere von 

dieser Nutzung auszuschließen. Dabei kommt dem Grundsatz, dass auch der 
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Normadressat des § 20 Abs. 1 GWB unter Einhaltung einer angemessenen Kün-

digungsfrist berechtigt ist, die Vertragsbeziehung zu einem von ihm abhängigen 

Unternehmen zu beenden, erhebliche Bedeutung zu. Danach reicht eine ordent-

liche Kündigung mit einer angemessenen Kündigungsfrist in der Regel aus, um 

die Geschäftsverbindung zu lösen, weil das abhängige Unternehmen dann die 

zumutbare Möglichkeit hat, seinen Betrieb umzustellen. Deshalb kann das ab-

hängige Unternehmen nach Auslaufen eines langfristigen (Liefer-)Vertrags nicht 

ohne Weiteres die Fortsetzung der Vertragsbeziehung verlangen. Die Freiheit 

des Normadressaten besteht aber nur innerhalb der durch das Kartellrecht gezo-

genen Grenzen. Sie ist ausgeschlossen, wo sie missbraucht wird oder zu einer 

Beschränkung des Wettbewerbs führt, die mit der auf die Freiheit des Wettbe-

werbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes unvereinbar ist. Das ist insbeson-

dere dann der Fall, wenn mit dem beanstandeten Verhalten des relativ markt-

mächtigen Unternehmens wettbewerbsbeschränkende Vereinbarungen begüns-

tigt werden sollen. Bei der erforderlichen Interessenabwägung sind an die 

Schutzwürdigkeit der von einem Normadressaten verfolgten Belange mit zuneh-

mender Abhängigkeit der Marktgegenseite von seinem Angebot in gleichem 

Maße steigende Anforderungen zu stellen (vgl. BGH, Urteile vom 13. Juli 2004 

- KZR 40/02, BGHZ 160, 67 [juris Rn. 50 f.] - Standard-Spundfass; WRP 2016, 

229 Rn. 59 mwN - Porsche-Tuning; WuW 2016, 433 Rn. 33 - Jaguar-Vertrags-

werkstatt; WuW 2018, 326 Rn. 35 - Vertragswerkstatt; Beschluss vom 23. Juni 

2020 - KVR 69/19, BGHZ 226, 67 Rn. 122 - Facebook I). 

bb) Nach diesen Grundsätzen stellt die Verweigerung der Entgegen-

nahme von Angeboten der Klägerin für die Pacht des Steinbruchs 2 sowie die 

Auswahl der Pächterin nach dem Kriterium der Beseitigung des Wettbewerbs-

verhältnisses zu E eine unbillige Behinderung und unzulässige Diskriminierung 

der Klägerin dar. 
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(1) Das Berufungsgericht hat festgestellt, dass die Beklagte das Ziel 

verfolgt, den bestehenden Wettbewerb zwischen den Steinbruchbetreibern aus-

zuschließen, und eine solche Wettbewerbsbeschränkung auf mindestens einem 

der nachgelagerten Märkte zu einer Preiserhöhung führen wird. Dem liegt nach 

den Feststellungen die Erwartung der Beklagten zugrunde, dass sich auf diese 

Weise auch die umsatzabhängige Pacht erhöhen werde. Dabei kann angesichts 

des von der Beklagten seit 2017 mit erheblichem Aufwand betriebenen Schieds-

verfahrens und den gerichtlichen Folgeverfahren davon ausgegangen werden, 

dass die zum Zweck höherer Pachtzahlungen erstrebte Preiserhöhung jedenfalls 

nicht unerheblich ist. Dieses von der Beklagten verfolgte Ziel ist indes mit der auf 

die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des Gesetzes unvereinbar. 

Das Interesse an einer besseren Verwertung ihres Eigentums am Steinbruch ist 

zwar grundsätzlich schutzwürdig, nicht aber seine Verwirklichung durch die Aus-

schaltung des Wettbewerbs auf dem nachgelagerten Markt.  

(2) Da die Klägerin - wie oben dargestellt - beim Abschluss eines 

Pachtvertrags zwischen der Beklagten und E ihre Existenz vollständig verlöre, 

könnten sich angesichts ihrer erheblichen Abhängigkeit zudem selbst legitime 

Belange der Beklagten in der Abwägung nur durchsetzen, wenn ihnen höheres 

Gewicht beizumessen wäre. Die durch die Anträge 1 und 2 berührten Interessen 

der Beklagten haben - sofern sie überhaupt schutzwürdig sind - indes nur gerin-

ges Gewicht. Die Beklagte wird durch die Verpflichtung zur Entgegennahme oder 

Kenntnisnahme von Angeboten der Klägerin in ihrer unternehmerischen Hand-

lungsfreiheit nur wenig beeinträchtigt. Sie ist aufgrund des Unterlassungsaus-

spruchs in Bezug auf die mit den Anträgen 1 und 2 beanstandeten Verhaltens-

weisen grundsätzlich nicht daran gehindert, das Grundstück an ein drittes - mit E 

im Wettbewerb stehendes - Unternehmen zu verpachten; insoweit wird sie in ih-

rer unternehmerischen Handlungsfreiheit und Verfügungsbefugnis über das 

Grundstück nicht beschränkt. Ihr Interesse an höheren Pachteinnahmen durch 
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eine Wettbewerbsbeschränkung ist bei der nach § 19 Abs. 2 Nr. 1 GWB gebote-

nen Interessenabwägung nicht berücksichtigungsfähig. Das ferner (einzig) von 

der Beklagten weiter genannte Interesse, sich nur noch einem Pächter - mithin E 

- als Vertragspartner gegenüberzusehen, geht zwingend mit der Wettbewerbs-

beschränkung einher und kann daher ebenfalls nur durch diese verwirklicht wer-

den. Auch wenn es - was unterstellt werden kann - gleichwohl berücksichtigungs-

fähig wäre, hätte es allenfalls geringes Gewicht und vermag die Interessen der 

Klägerin nicht zu überwiegen.  

(3) Schließlich mag - was hier zugunsten der Beklagten unterstellt wer-

den kann - die mangelnde vertragliche Absicherung der Klägerin bis zum Ende 

des Investitionszeitraums 2038 auf einer geschäftlichen Fehlentscheidung der 

Klägerin beruhen, die eine rechtzeitige Absicherung während des Planfeststel-

lungsverfahrens unterlassen hat. Nach den Feststellungen des Berufungsge-

richts wurde das Planfeststellungsverfahren aber mit Zustimmung der Beklagten 

durchgeführt. Damit ist es zu der weiter fortbestehenden Abhängigkeit der Klä-

gerin jedenfalls in Kenntnis und unter Beteiligung der Beklagten gekommen. Vor 

diesem Hintergrund kann schon nicht von einer (vollständig) selbstverursachten 

Abhängigkeit der Klägerin ausgegangen werden. Jedenfalls führt dieser in die 

Interessenabwägung einzustellende - hier für die Zwecke der Abwägung unter-

stellte - Umstand angesichts des von der Beklagten verfolgten wettbewerbswid-

rigen Ziels und der geringen Beeinträchtigung ihrer schutzwürdigen Interessen 

bei der erforderlichen Gesamtwürdigung nicht zu einem abweichenden Ergebnis. 

3. Der Klägerin steht entgegen der Ansicht des Berufungsgerichts kein 

Anspruch auf Unterlassung der mit dem Antrag 3 verfolgten Verhaltensweisen 

zu. Der Antrag 3 ist darauf gerichtet, dass die Beklagte der Klägerin die Pacht 

des Steinbruchs 2 zu den gleichen Bedingungen anzubieten hat, wie allen ande-

ren Interessenten. Mit diesem Inhalt ist er unbegründet. 
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a) § 19 Abs. 2 Nr. 1 Alt. 2 GWB enthält keine allgemeine Meistbegüns-

tigungsklausel, die das marktbeherrschende Unternehmen generell zwingt, allen 

Abnehmern oder Lieferanten die gleichen - günstigsten - Bedingungen einzuräu-

men. Auch dem marktbeherrschenden Unternehmen ist es nicht verwehrt, auf 

unterschiedliche Marktbedingungen differenziert zu reagieren. Die Frage, ob für 

eine unterschiedliche Behandlung ein sachlich gerechtfertigter Grund besteht, ist 

aufgrund einer umfassenden Abwägung der beteiligten Interessen unter Berück-

sichtigung der auf die Freiheit des Wettbewerbs gerichteten Zielsetzung des 

GWB zu beantworten (BGHZ 160, 67 [juris Rn. 45, 50] - Standard-Spundfass; 

Urteile vom 3. Dezember 2019 - KZR 29/17, WuW 2020, 327 Rn. 37 mwN - Net-

Cologne II; vom 6. Juli 2021 - KZR 11/18, WuW 2021, 642 Rn. 15 - wilhelm.tel). 

b) Nach diesen Grundsätzen hat die Klägerin gegen die Beklagte kei-

nen Anspruch darauf, dass ihr stets und ohne Berücksichtigung der Umstände 

des Einzelfalls die gleichen Bedingungen eingeräumt werden wie allen anderen 

Pachtinteressenten. Dem Antrag 3 kann auch nicht als Minus das Begehren ent-

nommen werden, dass die Auswahl unter den in Frage kommenden Interessen-

ten unter angemessenen und fairen Bedingungen in der Weise vorgenommen 

werden soll, dass die möglichen Pachtinteressenten Kenntnis von der Pachtmög-

lichkeit und den von der Beklagten gewünschten Bedingungen erlangen können 

und ihnen die Chance gewährt wird, diskriminierungsfrei Angebote zu unterbrei-

ten und als Pächter ausgewählt zu werden (vgl. BGH, Urteil vom 8. Dezember 

2020 - KZR 124/18, WuW 2021, 362 Rn. 14, 16 mwN - Konkurrenzschutz für 

Schilderpräger II). Denn während sich Antrag 3 auf die Pachtbedingungen selbst 

richtet, würde dies die Pflicht zur Durchführung eines diskriminierungsfreien Ver-

fahrens betreffen, und stellt daher ein Aliud dar. 
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III. Auf die Revision der Beklagten ist das Berufungsurteil danach auf-

zuheben, soweit die Beklagte zur Unterlassung der mit dem Antrag 3 verfolgten 

Verhaltensweisen verurteilt ist (§ 562 Abs. 1 ZPO). Der Senat kann nach den 

obigen Ausführungen in der Sache selbst entscheiden, da keine weiteren Fest-

stellungen zu treffen sind (§ 563 Abs. 3 ZPO). Die Klage ist wegen des in der 

Berufungsinstanz erstmals gestellten (Hilfs-)Antrags 3 abzuweisen (vgl. BGH, Ur-

teile vom 24. September 2003 - X ZR 234/00, juris - Filterstäube). Im Übrigen ist 

die Revision zurückzuweisen (§ 561 ZPO). 

Kirchhoff  Roloff Tolkmitt 

  Holzinger Kochendörfer 

Vorinstanzen: 

LG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 04.05.2022 - 2-06 O 254/21 -  

OLG Frankfurt am Main, Entscheidung vom 25.07.2023 - 11 U 71/22 (Kart) -  
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